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132 Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kronach
zur Erkennung und Vorbeugung der Einschleppung der
Afrikanischen Schweinepest nach der Verordnung (EU)
2016/429 zu Tierseuchen(„Tiergesundheitsrecht‘)
sowie der Verordnung zum Schutz gegen die
Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest
(Schweinepest-Verordnung)

 

132 das zuletzt durch $ 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020

40 (GVBl. S. 370) geändert wordenist, ergeht für das ge-
samte Gebiet des Landkreises Kronachfolgende:

Allgemeinverfügung
des Landratsamtes Kronach Anlagen

zur Erkennung und Vorbeugungder 1 Untersuchungsantrag: Wildschwein-Monitoring

EinschleppungderAfrikanischen
Schweinepest nach der Verordnung (EU)

2016/429 zu Tierseuchen Allgemeinverfügung
(„Tiergesundheitsrecht“) sowie der 1.

Verordnung zum Schutz gegen die
Schweinepest und die Afrikanische Zur Erkennung und Vorbeugung der Einschleppung der

Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen haben

Schweinepest (Schweinepest-Verordnung) die im Landkreis Kronach Jagdausübungsberechtigten

1) jedes verendet aufgefundene Wildschwein (Fall-
neun SeAn18en wild und Unfallwild) und krankheitsauffällig er-
“ : m Te EN , " , legte Wildschwein unverzüglich unter Angabe
ordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die des Fundortes/Erlegeortes dem Veterinäramt
Afrikanische Schweinepest (Schweinepest-Verordnung) des Landkreises Krenach anzuzeinen

in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 2020 gen.
(BGBl. I S. 1605), die zuletzt durch Artikel 1 der Verord- 2) jedes gesund erlegte Wildschwein unverzüglich

nung vom 6. November 2020 (BAnz AT 09.11.2020 V1) mittels Wildmarke und Wildursprungsschein und
geändert worden ist sowie Artikel 3 Absatz 1 Nr. 3 und iedes verendet aufgefundene bzw. krankheits-
Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- J uffällia erleate Sreckenn Aueh sherar Apı
und Veterinärdienst, die Ernährung und den Verbraucher- leur. der zusfändigen: Bahnazukenn.
schutz sowie die Lebensmittelüberwachung (Gesund- ertrenn 9

heitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz - GDVG) vom ’
24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G),
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3) von jedem gesund erlegten Wildschwein unver-
züglich eine EDTA-Blutprobe zur Untersuchung
auf Afrikanische Schweinepest zu entnehmen,
diese Probe zu kennzeichnen und zusammenmit
dem ausgefüllten Untersuchungsantrag gemäß
Anlage 1 dieser Allgemeinverfügung dem
Veterinäramt des Landkreises Kronach zur viro-
logischen Untersuchung zuzuführen.

4) den Tierkörper jedes gesund erlegten Wild-
schweins der Wildkammer des Jägers zuzu-
führen. Eine Abweichung hiervon kann in Ab-
stimmung mit dem Veterinäramt des Landkreises
Kronach getroffen werden. Ein Inverkehrbringen
des Wildbrets von erlegten Wildschweinen darf
erst nach Vorlage des negativen Untersuchungs-
befundes nach Nr. 1. 3) dieser Allgemeinver-
fügung erfolgen. Die Befundmitteilung an den
Jagdausübungsberechtigen erfolgt durch die zu-

ständige Kreisverwaltungs-behörde.

5) den Aufbruch und die Schwarten jedes gesund
erlegten Wildschweines unschädlich an den hier

eingerichteten Schwarzwild-Kadaver-Kühlstellen
in Ludwigsstadt, Rothenkirchen, Steinwiesen und
Wilhelmsthal zu beseitigen.

Die sofortige Vollziehung der in NummerI. 1.) bis 5.)
getroffenen Regelungen wird angeordnet.

1.

Diese Allgemeinverfügung gilt am auf die öffentliche
Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.

IV.

Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten
erhoben.

V.

Die bisherige Allgemeinverfügung des Landratsamtes
Kronach zur Erkennung und Vorbeugung der Ein-
schleppung der Afrikanischen Schweinepest nach der
Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen („Tierge-
sundheitsrecht‘) sowie der Verordnung zum Schutz
gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweine-
pest (Schweinepest-Verordnung) vom 21.10.2021 wird

hiermit aufgehoben.

Gründe:

1.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine Infektions-
krankheit der Haus- und Wildschweine, die bei
Schweinen zu schweren, aber unspezifischen Allgemein-
symptomen wie zum Beispiel Fieber, Schwäche und
Atemproblemen führt. Betroffene Wildschweine zeigen
mitunter eine verringerte Fluchtbereitschaft („Liegen-
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bleiben in der Suhle*) oder andere Auffälligkeiten wie
Bewegungsunlust und Desorientiertheit. Die Erkrankung
betrifft alle Altersklassen und Geschlechter gleicher-
maßen und führt in der Mehrzahl der Fälle zum Tod des
Tieres innerhalb von ungefähr einer Woche. Die
Ansteckung von Haus- und Wildschweinen kann
insbesondere über den direkten Kontakt mit infizierten

Tieren und Tierkadavern (Sekrete, Blut, Sperma) er-
folgen.

Im September 2020 wurde erstmals ASP in Deutschland
bei einem Wildschwein-Kadaver wenige Kilometer von
der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg festge-
stellt. Seither folgten zahlreiche weitere Fälle in Branden-
burg und Sachsen.

Die ersten ASP-Fälle bei Hausschweinen wurden im
Landkreis Spree-Neiße bestätigt. Dort war ein Bio-
Bestand mit 200 Schweinen betroffen, im Kreis Märkisch
Oderland handelte es sich um eine Hobby-Haltung mit
zwei Tieren. Ein weiterer Fall bei Hausschweinen wurde
in Brandenburg später in einem Kleinstbestand mit vier
Tieren bestätigt.

Mit Stand vom 15. Oktober 2021 wurden laut Friedrich-
Loeffler-Institut (FLI) in Deutschland 1989 Fälle bei Wild-
schweinen und 3 Fälle bei Hauschweinen gemeldet.

Am 13. Oktober 2021 wurde im Landkreis Meißen nahe
der Autobahn A 13 nordöstlich von Radeburg bei einem
gesund geschossenen Wildschwein durch das FLI das
Virus der Afrikanischen Schweinepest nachgewiesen;
zudem wurde in unmittelbarer Nähe ein Frischling
gefunden, bei dem der Verdacht auf ASP besteht. Bisher
beschränkte sich das ASP-Ausbruchgeschehen in
Sachsen ausschließlich auf den Landkreis Görlitz. Dort
wurde das Virus erstmals am 31.10.2020 nachgewiesen

und hat sich seitdem vor allem im nördlichen Gebiet des
Landkreises nach Westen ausbreitet.

Damit gibt es in Sachsen einen neuenInfektionsherd, der
ca. 60 km vom den bisherigen Infektionsgeschehenent-
fernt und nun näher an Bayern bzw. den Regierungs-
bezirk Oberfrankenliegt.

1.

Das Landratsamt Kronach ist gemäßArt. 3 Abs. 1 Nr. 3
und Abs. 2 GDVGsachlich zuständig. Die örtliche Zustän-
digkeit folgt aus Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG).

Gemäß Art. 170 Abs. 1 Alt. 1 VO (EU) 2016/4289i. V. m.
8 3aS.1 Nr. 3 und 5 erster Halbsatz der Schweinepest-
Verordnung kann für ein bestimmtes Gebiet, soweit es
zur Vorbeugung vor der Einschleppung oder zur
Erkennung der Afrikanischen Schweinepest erforderlich
ist, angeordnet werden, dass Jagdausübungsberechtigte
jedes verendet aufgefundene bzw. krankheitsauffällig
erlegte Wildschwein der zuständigen Behörde unter
Angabe des Fund- bzw. Erlegeortes anzuzeigen haben.

GemäßArt. 170 Abs. 1 Alt. 1 VO (EU) 2016/4298i. V. m.
83aS.1Nr. 2 undNr. 5HS. 2 Schweinepest-Verordnung
kann für bestimmtes Gebiet, soweit es zur Vor-au

zus



beugung vor der Einschleppung oder zur Erkennung der

Afrikanischen Schweinepest erforderlich ist, angeordnet
werden, dass Jagdausübungsberechtigte jedes erlegte
bzw. verendet aufgefundene Wildschwein unverzüglich
nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde zu
kennzeichnen und für jedes erlegte Wildschwein einen

von ihr vorgegebenenBegleitschein auszustellen haben.

Ferner kannnachArt. 170 Abs.1 Alt. 1 VO (EU) 2016/429

i. V. m. $ 3a S.1 Nr. 3, Nr. 5 HS. 2 und Nr. 5 HS. lit. a)
Schweinepest-Verordnung für ein bestimmtes Gebiet,
soweit es zur Vorbeugung vor der Einschleppung oder
zur Erkennung der Afrikanischen Schweinepest
erforderlich ist, angeordnet werden, dass Jagdaus-
übungsberechtigte von jedem erlegten bzw. verendet auf-
gefundenen Wildschwein unverzüglich Proben nach
näherer Anweisung der zuständigen Behörde zur viro-
logischen Untersuchung auf Afrikanische Schweinepest
zu entnehmen, zu kennzeichnen und zusammenmit dem

von der zuständigen Behörde vorgegebenen Uhnter-
suchungsantrag sowie bei erlegten Wildschweinen zu-
sätzlich zusammen mit dem Tierkörper und dem Auf-
bruch der von ihr bestimmten Stelle zuzuführen haben.

Weiterhin kann gemäß Art. 170 Abs. 1 Al.t 1 VO (EU)
2016/429 i. V. m. 8 3a S.1 Nr. 3 Schweinepest-
Verordnung für ein bestimmtes Gebiet, soweit es zur Vor-
beugung vor der Einschleppung oder zur Erkennung der
Afrikanischen Schweinepest erforderlich ist, angeordnet
werden, dass das Wildbret von erlegten Wildschweinen
erst nach Vorliegen eines negativen virologischen Unter-
suchungsbefundesin Verkehr gebracht werdendarf.

Die Anordnungenim Landkreis Kronach sind zum Schutz
der heimischen Wild- und Hausschweinpopulation vor der
Afrikanischen Schweinepest geeignet, erforderlich und

angemessen.

Da wederImpfstoffe noch Therapiemöglichkeiten existie-
ren, können ausschließlich Biosicherheit und hygienische
Maßnahmen sowie eine Populationsregulation zur Vor-
beugung einer Einschleppung der Afrikanischen
Schweinepest eingesetzt werden.

Die frühzeitige ErkennungeinesFalles von Afrikanischer
Schweinepest ist daher von essentieller Bedeutung.

Denn nur dann besteht die Möglichkeit, die Tierseuche
durch die Einrichtung verschiedener Restriktionsgebete
(Kerngebiet, infizierte Zone (vormals gefährdetes
Gebiet), zusätzlicher Sperrzone (vormals Pufferzone))
und entsprechender Bekämpfungsmaßnahmenwie z.B.

eines Jagdverbotes sowie einer unverzüglichen und
flächendeckenden Fallwildsuche einzudämmen und
damit von Beginn an effektiv und nachhaltig wirksam zu

bekämpfen.

Die Infektion mittels direkten Kontakts mit einem leben-
den mit dem Virus der Afrikanischen Schweinepest
infizierten Wildschwein oder dem Kadaver eines mit der
Afrikanischen Schweinepest infizierten Wildschweins

stellen konkret-gefährliche Ansteckungsquellen für
andere Wildschweine dar, die es unverzüglich zu ent-
fernengilt.
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Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass die Afri-
kanische Schweinepest am 13.10.2021 im Freistaat
Sachsen, ca. 150 km entfernt von der Grenze zum Land-
kreis Kronach amtlich festgestellt wurde und die Wahr-
scheinlichkeit einer Verschleppung der Afrikanischen
Schweinepest nach Bayern hierdurch stark erhöht wurde.

Die unverzügliche Anzeige von verendet aufgefundenen
Wildschweinkadavern und krankheitsauffällig erlegten
Wildschweinen sowie die Kennzeichnung jedes erlegten
bzw. verendet aufgefundenen Wildschweins, deren
Beprobung und Zuführung zur virologischen Uhnter-

suchungist daher unerlässlich, um die zur Feststellung
einer Infektion mit der Afrikanischen Schweinepest not-
wendige tiermedizinische Untersuchung durchführen und
den Eintrag der Afrikanischen Schweinepestin die heimi-
sche Wildschweinpopulation möglichst frühzeitig er-

kennen zu können.

Da der Großteil der jährlich verendenden Wildschwein-
population durch die reguläre Bejagung zu Tode kommt,
ist die Feststellung einer Infektion mit der Afrikanischen
Schweinepest an - im Rahmender Jagdausübung - er-
legten Wildschweinen am wahrscheinlichsten.

Ferner ist die Wahrscheinlichkeit eines Auffindens von
Fallwild, Unfallwiid im Jagdrevier durch den
Jagdausübungsberechtigten am höchsten, da sich an
Afrikanischer Schweinepest erkrankte Tiere vornehmlich

in Dickungen und Suhlen zurückziehen.

Sowohl die Kennzeichnung, Beprobung und Zuführung
der Proben zur Untersuchung von gesund erlegten

Wildschweinen, als auch die Anzeige von Fallwild und
krankheitsauffällig erlegten Wildschweinen durch den
Jagdausübungsberechtigten sind folglich das jeweils
mildeste Mittel, um möglicherweise mit dem Virus der

‚Afrikanischen Schweinepest infizierte Wild-
schweine/Wildschweinkadaver frühzeitig erkennen, auf-
finden und untersuchen zu können.

Die Einschleppung der ASPin die Wildschweinpopulation
erfolgt auch durch die Aufnahme kontaminierter Lebens-
oder Futtermittel durch Wildschweine. Um die Gefahr
einer Verbreitung auf diesem Weg soweit als möglich
auszuschließen, ist das Wildbret von erlegten Wild-
schweinen erst nach Vorliegen eines negativen viro-
logischen Untersuchungsbefundesin Verkehr zu bringen.
Damit wird eine aufwändige Rückverfolgung nach
Vorliegen eines positiven ASP-Befundes nicht erforder-
lich und eine unkontrollierte Ausbreitung verhindert.

Durch die unschädliche Beseitigung des Aufbruchs wird
dem Aufbau einer potentiellen Infektionskette entgegen-
gewirkt und damit einer weiteren Verschleppung vorge-

beugt.

Bei einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepestbei
Wildschweinen in Bayern ist mit erheblichen wirt-
schaftlichen Einbußen und Handelsrestriktionen für Wild-
und Hausschweine bzw. hieraus gewonnener Lebens-
mittelprodukte sowie tiergesundheitlichen Folgen und
Tierverlusten zu rechnen.



Die Allgemeinverfügung erfolgt, um die Ausbreitung der
Afrikanischen Schweinepest frühzeitig zu erkennen und
damit den Eintritt der negativen Folgen und Schäden zu
minimieren bzw. zu verhindern. Der Erlass der Allge-
meinverfügungliegt damit im Interesse der Öffentlichkeit.
Die verpflichtende Kennzeichnung von — im Rahmender
regulären Jagdausübung erlegten bzw. verendet

aufgefundenen Wildschweinen —, deren Beprobung und
Einsendung der Proben zur virologischen Untersuchung
auf Afrikanische Schweinepest sowie die verpflichtende
Anzeige von - z.B. bei Gelegenheit der Jagdausübung
oder Revierpflege — im Jagdrevier verendet aufgefun-

denen Wildschweinkadavern sowie krankheitsauffällig
erlegten Wildschweinenstellt nur einen geringen Eingriff
dar. Mildere Mittel, die gleich wirksam wären stehen nicht
zur Verfügung. Angesichts der möglicherweise ent-

stehenden wirtschaftlichen Schäden und tierge-
sundheitlichen Folgen im Falle eines ungehinderten
Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest sind die
Mittel erforderlich und angemessen.

Die sofortige Vollziehbarkeit der Nummer1. 1.) bis 5.)
dieser Allgemeinverfügung wird nach $ 80 Abs. 2 Nr. 4

der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) im öffentlichen
Interesse angeordnet.

Für eine erfolgreiche Bekämpfung der Afrikanischen
Schweinepest ist ein frühzeitiges Erkennen eines
Seuchengeschehens unabdingbar. Ein zeitlich ver-
zögertes Erkennen und Eingreifen kann eine Ausbreitung
der Afrikanischen Schweinepest begünstigen und hätte
erhebliche tiergesundheitliche und wirtschaftliche
Schäden zur Folge. Fernersteigt durch eine unentdeckte
und ungehinderte Ausbreitung der Afrikanischen

Schweinepest in der Wildschweinpopulation das Risiko

des Eintrags der Seuche in Hausschweinbestände, was
mit weiteren, schwerer wiegenden Schädenfür die Wirt-
schaft sowie größeren tiergesundheitlichen Folgen und
Tierverlusten einhergeht. Dies muss dringend verhindert
werden. Esist daher sicherzustellen, dass auch während
eines eventuellen Klageverfahrens von durch diese
Allgemeinverfügung Betroffenen alle notwendigen Vor-
beuge- und Bekämpfungsmaßnahmen rechtzeitig und
wirksam durchgeführt werden können. Die Afrikanische
Schweinepestist eine hochansteckende Tierseuche,die
den raschen Einsatz von Seuchenvorbeuge- und
bekämpfungsmaßnahmen gebietet. Ohne das sofortige
Wirksamwerden der genannten Maßnahmen bestünde
die Gefahr, dass die Afrikanische Schweinepest nicht
frühzeitig erkannt werden kann und sich unbemerkt und
ungehindert ausbreitet und dadurch erhebliche Schäden
verursacht werden. Aus diesem Grund könnenzeitliche
Verzögerungen hinsichtlich der Vorbeugung und Be-
kämpfung der Tierseuche aufgrund aufschiebender Wir-
kung von etwaigen Rechtsbehelfen nicht hingenommen

werden.

Angesichts des überragenden öffentlichen Interesses an
der sofortigen Vollziehung dieser Allgemeinverfügung
müssendie persönlichen und wirtschaftlichen Interessen
(z. B. rechtliche Einschränkungen des Jagdrechts nach
einer amtlichen Feststellung des Ausbruchs der Afri-
kanischen Schweinspest, etwaige Mitwirkungs- und Dul-
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dungspflichten bei/von behördlichen Anordnungen sowie
ggf. wirtschaftliche Einbußen) der konkret betroffenen
Jagdausübungsberechtigten des Landkreises Kronach
zurückstehen.

IV.

NummerIll, dieser Allgemeinverfügung beruht aufArtikel
41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG. Von der Möglichkeit der Frist-

verkürzung wurde wegenderfür den Wildschwein- sowie
Hausschweinbestand bestehenden Gefahr Gebrauch ge-
macht. Die entsprechenden Schutzmaßregeln müssen im
Interesse einer wirksamen Seuchenbekämpfung unver-
züglich greifen.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 13 des Gesetzes
zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes.

Hinweise:

Auf die Bußgeldtatbestände des $ 32 Abs. 2 Nr. 4 Buch-
st. a) Tiergesundheitsgesetz i. V. m. 8 25 SchwPV wird
hingewiesen.

Ein etwaiger Rechtsbehelf gegen Nummer 1. dieser
Allgemeinverfügung hat aufgrund der Anordnung der
sofortigen Vollziehung gem. $ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO
keine aufschiebende Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben
werden beim

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth
in 95444 Bayreuth,

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21,
95422 Bayreuth

Hausanschrift: Friedrichstraße 16,
95444 Bayreuth

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für
den Schriftformersatz zugelassenen?! Form. Die Klage
muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-

stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der
angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei
schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nieder-
schrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt
werden.

Gegen die Anordnung dersofortigen Vollziehung ist nur
der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung an das Verwaltungsgericht in Bayreuth zulässig
(8 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO-).



Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung
vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde das
Widerspruchsverfahren im Bereich des Tierge-
sundheitsrechts abgeschafft. Es besteht keine
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Wider-
spruch einzulegen.

= Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informationen zur
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de).

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor
den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-
erhebungeine Verfahrensgebührfällig.

Kronach, 26.10.2021
Landratsamt

Scheffer
Regierungsrätin

 

Landratsamt Kronach
Löffler
Landrat
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Bayerisches Landesamtfür
Gesundheit und Lebensmiittelsicherheit

Untersuchungsantrag: Wildschwein-Monitoring
(Blut/Bluttupfer/Organproben/Tierkörper)

 

Veterinärbehörde:

 

Unterschrift

 Stempel oder Anschrift in Druckschrift
 

Eingangsdatum:
 

RegistriernummerVeterinäramt:
 

Probenidentifikation
(ggf. Barcode):  
 

 

Erleger/Finder:

(Adresse,Tel.-Nr.)    

 

 

  

Herkunft tot
Probenmaeterial: erlegt krank erlegt aufgefunden/Fallwild

Datum: || |
Zustand: [_] normal ] auffälliges Verhalten FI

[1] stark abgekommen in Verwesung

[_] Sonstiges(bitte erläutern) [_]deutlich/völlig verwest
 

 

[_Jüberfahren/Unfallwild

 
 

Alter: |_] Frischling

[_] Überläufer

Geschlecht: [_] Männlich

1. Voll- Körperhöhlen-Material: [_] U flüssigkeitblut

[_] Bache/Keiler

[_] weiblich

Sonstiges (z.B.Tierkörper):

ggf. Probenanzahl:

Blut- Organ- — Organ- Organ-
Uhupter Milz L_] Mandeı [Lunge

 

 

Kennzeichnung/Wildmarke:
 

   

 

Erlegungsort/
Fundort:

Revier/ggf. Abt.,
Gemeinde:  
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Ausfüllhinweise:

Bitte füllen Sie den Antrag in allen vorgegebenenFeldern aus, Zutreffendes bitte ankreuzen.

 

 

Ergänzende Erläuterungen:

 
 

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Dienststelle Erlangen Dienststelle Oberschleißheim
Eggenreuther Weg 43 Veterinärstr. 2

91058 Erlangen 85764 Oberschleißheim

Telefon: 09131/6803-0 Telefon: 09131/6808-0
Telefax: 09131/6808-2690 Telefax: 09131/6808-5459

für für

Oberfranken, Mittelfranken, Oberbayern, Niederbayern,
Unterfranken, Oberpfalz Schwaben
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